
F l u r b e r e i n i g u n g s b e s c h l u ß 

1. Aufgrund des§ 87 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
in der Fassung vom 16. März 1976 (Bundesgesetzblatt I 
S. 546) wird für die in der Anlage 1 aufgeführten 
Grundstücke 
lliExx~x ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in Teilen der Gemarkung/en Bischhausen Wal tersbrück • • . . . . . . . . • . t . . • •.•.•.•..•• 
. . und . . . . Schlierbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
die Flurbereinigung angeordnet. Die Anlage 1 bildet einen 
Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von r?!.~?q····· ha, 
worin eine Waldfläche von rft!. JQ4 );a enthalten ist. 
Die Grenzen des Flurbereinigungsgebietes sind auf der 
Gebietskarte durch einen grünen bzw. orangen Farbstreifen 
kenntlich gemacht. 

3. Die Gemeinschaft der Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren 
führt den Namen: 

"Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung 

von :tl . e. Jl. ~ • tl . t . q J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
mit dem Sitz in _N_e:µ!3!}j;~~., .s.cp:,.r?-J..1!1-:-~qEp::-J.{r~i~ 

Sie ist eine Körp~rschaft des öffentlichen Rechtes. 

4. Die Beteiligten werden nach§ 14 FlurbG aufgefordert, 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, 
innerhalb 3 Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses 
beim Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung in 

3500 Kassel, Friedrich-Ebert-Straße 45-47 

anzumelden. Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist ange
meldet, so kann das Amt für Landwirtschaft und Landent
wicklung die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen. 

Der Inhaber eines o.a. Rechtes muß die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes.ebenso gegen sich 
gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist 
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist. 

- ? -
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5+ Nach S 34 bz-.... nach S 85 'Ziff. S Fll:irbG 1st von der Bekannt
gabe dieses Beschlusses ab bis zuc Unanf~chtbarkelt des 
Flu~berein1gungsplänes in folgende n Fällen die Zust i mmung 
des Amtes für Landwirtachalt und LandentwieKlunQ erforderlich: 

a) Wean die Nutzungsart de• Grundstücke ~m Flurbere 1nigungs
gebiet gelndert werden soll : dies qill nicht fur Ändecunqcn. 
die 2um ordnungsgomäßen Wirtschaftsbetrieb gehören: 

b) wenn aauwcckc-, Bcunnen, Gc-äbe.o, Elnfriedungen, Hanqterr-assC-1\ 
und ähnliche An lagen errichtet, hergestellt, wesentlich 
verändert oder beseitigt we~den sollen; 

e) wenn Obstbaumo , Beerensträuchec, Rebstocke , Hopfen• 
stöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- uod Uf~rgehölze 
bese1t i gt werd~n sollen. Die Beseitigung ist nur 1n Aus
nahmefällen möglich, soweit laadeskulturelle Be lange, 
i nsbesonder e des Naturschutzes und de._· Landschaftspflege . 
nicht beeintr ächtigt werden: 

d} weM Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, dl~ den 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt schaftun9 Ubersteigen. 

Sind ~ntgegen den Absätzen a) und b) Änderun9en vorgenot!Vllen, 
Anlagen hergestellt oder beseitigt word~n. so können sio im 
verfahren unberücksichtigt bleiben; das Amt für Landwirtschaft 
und Landentwickl ung kann den frtiheren zuständ nach 1 137 FlurbG 
wiederhorstellen lassen, wenn dies dor Flurber ~inigung dienlich 
ist. 

Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen wordc.t1, so 
muß düs AmL fUr LandwLrtschaft und Landentwicklung Ersatz 
pflanz~ngen anordnen. 

Werden entgegen dom Ab$at z d) Bolze1n~hlägc vorQenommen, so 
kann des Amt für Landwirtschaft und Landent.wlcklung anordnen, dae. 
derjenige, der das Bolz f.illte, die ~bgeholzte oder verlichtet ~ 
'Flache nach den Weisungen de..r Forstaufsi chtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß i n Bestand zu bri ngen hat. 

6 . Der eotscheidende Tß11 dieses Beschlusses wird im St.aa~san
zeiger veröffentlicht und in der Gemeinde .• _iauant&l.. •.•.•• 
.........Sehwal..■-Sder....-.Kre.........io ........... ...... .... ....... ..... -• 
und in den an das Flu-rbecelnigungsgebiet angrenzenden Gemeinden 

·· · ·-·Borken, · ·· ··Zvesten, ······ --···········•Jesbe~g, Sohw·almatadt ····· ··· ····· ······ ··········· ·· .... ....... ................ ........ ....... ... .... ...... ..... .... 
öffentlich bekanntgemacht . Glaichzeiti Q wird der 8eschlua 
mit BegrUndung und mit der Gebieb•kar-te zur Eins.1chtnalune ducch die 
Beteiligten b<Oi der Gemeinde- /-• -venraltung . lleuoutal .... , .. .. 
. . . . ~ß~\ll,u.•~. ll,~v\•.R•PP.~ , .l~8.5. )IJ~,q~ql, .•.. ..... . . .• , .... . ..•••....

und ln den an das Flurbereinigungsgebiet angrenzenden o . g. 
Gemeinden zwei Wochen lanQ ausgoleqt. 
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CrUnde: 

Im Zuge des Voitorbauo• der Bundo••utobabn A 49 (Kac,el - Gielleo) 

wird etwa von Bau-km. 27,700 bis Bau-km 37,200 daa Gebiet der Cemei.ndo 

N•uental berUhrt. 
Dan Planfestotellungovorfa.hron für die- vorbezeichnete --Sau.m.a.Sntilime iot 

-..,eitgehend durchtref«hrt worden: daa .Anhörungne.rtahron dllloh den Regio

rungspräoidonton ~•t &rColgt; der Planentvu.r! liegt nunmehr zur ~ltUJ

feototellu.o.g do• z~atändlgen Miniater tur Wirtschaft und hehni~ vor. 

Aufgrund eines von dea Träger der Bauca.Snabae bei de■ Regiel:'Ull&•Präaidcn~en 

- EnteignungabehöTde - in Kassel geatel.l ten Antrae;&s hat dieo~ die Du.rch

.ru.h.rung ei-nea Flurbereinigungavertahrene ge.mä.8 § 87 des Flurbereinigune;s

geoet.es in der Fa,sung vooi 16 .03.1976 (ll G lll. 1 s. 546 ff) filr die 
Gemarkungen :Bisahbauaon, Cilu, Zimmo:rarode, Wal tera'b:rück: und. SchliubaGh 

der Geme.1nde beantragt. 

Die du.roh d.ie geplante Str•Senbau.m.aSnahme entstehenden land~ckulturellen 
Naobteile (z.B. An- und Durchschnelduog von CrundetUcken, Zerschneidung 

von Wogen u.od Criben) eol1en im Plu.rbereinigungsverfahreb d\ll:'cb Neugec
ata.l t'1n.g clos Wege- und Covioaernohos veitsehend, behoben und der den 

~etroffenen •entatebende Landve.r1uat auf einen sröSo~on Kroia von Biten
tüsern verteilt werden. 

Dieser Zvock ka.nn i.o Anbetracht des Umta.ngea der in Anspruch au nemlende.n 

Flächen nur durch die Binbeziohung der in dem Cru.nde tUck$verzeichnia (Anl. 1) 

bezeichneten Grundstücke in daa Flurbereioigungner!ahren erreicht werden. 

Dl• duch die Dur,,bflihru.ng dieees Plurboroinlgungoverfabrena entetehendon 

Kosten fallen dom Träeor der B.awlla.Snahlae - Dundeer•publik Deutaohla.nd -
Straßeobauve.rwaltung - zur Laat, soweit eie du.rch Ka.ßnahlllen diese$ Onter

o~Ueo..o ve:ruroacht werden. 

At'J 
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-R ---------------e c h t ~ b e ----h ~ 1 --------------f s b e l c h ---------r u n g 

Gegen d.l.esen Beschluß kann binnen 2 Wochen Widerspruch 

boim H:cssi:Schen Landesamt für Ernährung. Landwirts-chaft 

und Lanäentwicklung - Abteilung Landentwicklung - in 

6200 Wteshaden1 Parkstraße 44. a.ls obo.re Flurbereinigungsbehorde, 

erhoben werden. 

Der Lauf der F~ist be91nnt mit dem l. Tage de~ öffentlichen 

Bekanntmachung. Der Widerspruch ist schriftlich einzulegen 

oder zur Niederschrift zu erkl ären. 

~ieebeden, den 20 . 7. 1983 Hes,sioche.a Landesamt :rür 
F 842 - 5038/83 - t.rnährur.g. Lar,thdrlSclJa.ft 

und Lanßent~ieklunQ 
- A.hl. Lnn.:!entwlch.lw·.g -

(L • .;.) In vo.rtretun,;i 

g<'2., Roth 

t.k . 102 L 3 - S. 4 -


